




















































































































































































































































































sich die Rechtswirkungen der endlichen 
Regelung eines Rechtsstreits durch Urteil und einer Angelegenheit 

durch Im 
zweier Parteien mit kollidierenden 

rechtlichen Interessen und sein Endzweck, die Streitlosstellnng 
ihrer Rechtsbeziehungen, daß alle der end­
gültigen Streitentscheidung, die sich als formelle und materielle 
Rechtskraft äußern, mit einem und demselben Zeitpunkte ein­
treten. Je wichtiger das Urteil als die, den Rechtsstreit ab­
schließende Entscheidung ist, um so ist deren An­
fechtbarkeit. Die Gewährung der Möglichkeit zur Anfechtung ge­
hört sonach zum normalen Prozeßgang. Endgültig kann eine Ent­
scheidung des Rechtsstreites erst sein, wenn sie nicht mehr an-
fechtbar ist. 1) 

Das gegen das Urteil ergriffene Rechtsmittel besitzt deshalb 
466 ZPO.); vor der zu dessen Er-

greifung bestimmten Frist und bei rechtzeitiger Erhebung bis zu 
dessen Erledigung ist jede Veränderung der Rechtslage aus­
geschlossen. Mit der Unanfechtbarkeit (formellen Rechtskraft) fällt 
die \Virksamkeit(Verbindungskraft) des Urteils 411 
die in der dauernden endgültigen Feststellung der streitig gewesenen 
Rechtsbeziehungen besteht.2

) 

1) Bichard Schmidt, Lehrbuch des deutschen 1898, 542. 
2) Vgl. auch Hellwig, Wesen und subjektive Begrenzung der Rechtskraft 

(1901), S. 11: "Es gilt jetzt, die Lehre von der absoluten Natur der Rechtskraft 
nach allen Richtungen hin konsequent durchzuführen und dazu gehö:t vor. 
Dingen die Betonung, daß die feststellende Wirkung des Urteils ledlghcll 
darin besteht, daß es der Partei Rechtsgewißheit verschafft." 
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Der Unanfechtbarkeit des Rechtsspruchs kann dessen V 011-
streckbarkeit nicht vorauseilen (§ 466 
sich letztere an erstere an. Ausnahmen 
-'-" ... V ...... 'JLU.J'''''. einmal wenn gegen ein 

vielmehr 
sich in 

Leistungsurteil 
in welchem Falle das der zweiten Instanz erhoben 

Urteil zwar d. L 
d. i. unanfechtbar ist (§ 505111 ; wenn die Leistungs­
frist einer Geldschuld bei Eintritt der Rechtskraft des Urteils nicht 
abgelaufen unanfechtbar, aber 
vorerst nicht bloß sicherstellbar ist, sofern die 

der Zwangsvollstreckung 

in Sachen freiwilliger Gerichtsbarkeit formen 
und im Interesse des 
oder unter Interessenharmonie aller Mit der äußerlich 
erkennbaren (Zustellung) der angestrehten richterlichen 

ist für die der Zweck Ein-
greifens erreicht. Nur bei gleichzeitiger Beteiligung mehrerer 
Personen an derselben kann trotz gTundsätzlicher 
Übereinstimmung ihrer rechtlichen Interessen dennoch im ei nz eInen 
eine als die dem Gesetze oder gewichtigen 
Zweckmäßigkeitsrücksichten entsprechender sein und durch Be-

zu erreichen werden. Endlich können durch die 
der die Rechtsinteressen von Personen, 

die bisher an dem gar nicht beteiligt waren, indirekt 
berührt und deshalb nun auch für sie Schutz mittels 
Beschwerde in genolllillen werden (§ 241 

Im Verfahren außer Streitsachen ist demzufolge zu un ter­
scheiden zwischen dem Zeitpunkte der Wirksamkeit und 
jenem der formellen Rechtskraft einer Verfügung. Formelle 
Rechtskraft bedeutet auch hier die Unanfechtbarkeit der richter-
lichen Verfügung unterbliebener Benützung oder der Er-

des .ttecnt,smltt(:llzllg 'Vir ksamkei t bedeutet 
den Eintritt 

zusammen, wenn 
Rekursfrist abzuwarten für 
von ihrem Inhalte durch 
den betreffenden Beteiligten 

o t t, Rechtsfürsorgeverfahren. 

der 
der Richter nicht ausnahmsweise die 

erachtet. Ohne 
kann 

nach keiner eine 
17 
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\Yirknng äußern.3
) Dies gilt auch von oberstgerichtlichen Ent­

scheidungen, bei denen nicht der Ausfertigungs-, sondern der 
maßgeben~ bleibt. 

Selbstredend knüpft sich an die bereits eingetretene Unab­
änderlichkeit einer Verfügung deren, bis dahin ausnahmsweise auf­
geschobene \Virksamkeit (§ 12, I Pat.). 

Die sofortige \Virksamkeit der getroffenen Verfügung' nach 
ihrer schriftlichen Mitteilung an den Beteiligten entspricht dem 
Zwecke des Verfahrens freiwilliger Gerichtsbarkeit, nämlich zu­
verlässiger Rechtsgestaltung durch Rechtserwerb , -Änderung oder 
-Aufhebung in seinem Interesse, weshalb die bezweckte vVirkung 
so bald als möglich eintreten soll. Dem Gerichte wird aber 
vom Gesetze die Befugnis eingeräumt, mit Rücksicht auf die bunte 

der zu ausnahms-
weise die 'Virksamkeit bis zum 
tritte ihrer Rechtskraft aufzuschieben, wenn anderen Falles zum 
Nachteile eines Rechtsverkehres rechtliche 
geschaffen würden, die späterem \Yechsel unterworfen blieben. Es 
entspricht dies dem Interesse des Beteiligten, dem eine zeitlich 
<>H-t·{)'''v','',,·'v' .... hL'-,''"''-', ...... v aber unerschütterliche erwünschter 
sein muß, als eine wirksame aber labile. 

Die rechtskräftige Streitentsche schließt neuer-
liche der endgültig Rechtssache zwi-

3) Keine Ausnahme von dieser Regel bildet die Vorschrift des 
daß die legitimatio pe}' )'escl'iptum princiJ)is von dem der ah . .cIu lJO'-,UH.VlJtlU;:'; 

weil es sich hiebei nicht um eine Ver-
administratives Privileg (vg·l. oben S. 230) 

handelt. die Rechtsfolgen der §§ 162, 753 ABGB. 
emtret;en. kann nicht bezweifelt daß eines von zwei durch landesfürst-
liche Gnade Geschwistern bei Vorsterben beider Eltern ein gesetz-
liches Erbrecht auf den Nachlaß des hierauf mit Tod anderen he-

Z. 1702 zit. , Neue und daß die (leI' 
irrig war, welche nur die uneheliche Ge bur t beider Geschwister 

und es daß sie nicht nur im Verhältnisse zu ihrem 
gemeinsamen sondern auch zu einander die Rechte ehelicher Abstammung' 
durch die nachgefolgte erworhen hatten. Die während des Status 
der Unehelichkeit von dem später erworbenen Rechte können ihm 
selbstverständlich nicht entzogen \'i'erden; mit Recht hat somit die E. 773 

zit. das Begehren um der für ein uneheliches Kind 
nach der legitimatio per sub sequens matrim,onium an 

den ehelichen Vater unteT Hinweis auf § 149 ABGB. 
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s~hen den Streitparteien vollends aus (§ 240 nur 
folgerichtig und gerecht zugleich, da das Urteil der 

im wesentlichen ein der Parteien-
contrahitur fr. § 11, D. 1), deshalb 

nur zwischen den Parteien seine \Vir-
Z. 6 Der \Vert der 1"eS 

Rechtssicherheit durch Ull­

des Rechtszustandes als eines gesetz­
beschränkt sich jedoch nicht auf die Parteien des 

abgeführten Rechtsstreites. Vom Standpunkte der Gesamtheit, 
des Staates aus bedeutet die Rechtskraft die sparsamste Aus-

der mit der Rechtssprechung betrauter 
Staatsorgane. wird das als bestehend 
anerkannte Rechtsverhältnis unanfechtbar bleibe." 5) 

Der mit der Rechtskraft des Urteils herbeigeführte Rechts­
frieden ist sonach von Amts wegen zu berücksichtigen § 411 
ZPO. und die J'es bindet insoweit das Gericht für die 

i) :lYIit bewährtem Scharfsinne hat B tlJ. 0 w Fiktionen 
und Wahrheiten im Archiv für zivilrechtliche S. 75 H., 93) hervor-
gehoben: das konkrete Recht erst dllTch die Be-
mühungen der Parteien liegt der Grund, weshalb die Rechts-
kraft des Urteils auf die Parteien und auf den von ihnen zum lioeclltssY:lrW311 
verstellten Anspruch beschränkt bleiben muß." ÜbeT die ausnahmsweise erfolgte 
ßr:str I8cli:ung' der Rechtskraft eines Urteils gegenüher Dritten nach östeneichischem 
Recht vgl. meine: Einführung in das Studium des neuenZivil-

1898 S. insbesondere S. 284 und damit im 
wesentlichen übereinstimmend Dr. Nos e k in der österr. 1899, Z. 29, 30. 
Übel' die Dritten nach deutschem Rechte 
lVlendelssohn-B Grenzen der Reehtskraft (1900), S. 300 H.; KOl1l'ad 

\Vesen und subjektive der Rechtskraft , S. 51 H., 
welcher zwei der Fälle in denen die volle Rechtskraft-
~xT1·,,171·ln()' auf Dritte erstreckt 

in denen eine zivilistische Grundlage der Ausdehnung 
über die Parteien hinaus fehlt, weshalb es sich hiebei um eine 

auf prozeßrechtlichen beruhende handelt. die ein-
zelnen Fälle dort S. 56 H. 

5) Bel'natzik, undmaterielle.L"v\J1.J.U'll.L':UlJ, 
Der im Texte hervorgehobene Gedanke hat seine .LVe:,"JlUUL 

der Rechtskraft von Amts wegen 
wofür schon Bülow im zivil. Bd. S. 140 und 
liche S. 98, eintraten. 

17* 
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Zukunft. Auch in einem später anhängig 
fahren Gerichtsbarkeit muß 
Pat. von Amts wegen hierauf Rücksicht genommen 
es sich doch um das staatliche Interesse vollster Autorität der· 
Rechtssprüche und damit um die Sicherheit des 

Die durch Rechtskraft geschaffene wird zerstöTt 
durch eine Findet somit die Partei ein über 
denselben früher ergangenes, rechtskräftig gewordenes 

das zwischen ihr und ihrem früheren Gegner Recht schuf, 
oder wird sie erst nun in den Stand es zu benützen, 
nachdem ein Verfahren in derselben Streitsache und 
unter den Parteien des 
lichen Urteile seinen Abschluß fand, 

(§ Z.6 
Im zu auf die Parteien be-

schränkten Rechtskraft der gilt der Satz: 
ausnahmsweise in Prozessen über Status ... 

und sodann über Le-
gitimität eines in welchen durch die Beteiligung des Ehe­
bandsverteidigers und des Kurators zur Verteidigung der ehelichen 
Geburt für die und 

ihrer 
knüpfende 
ihnen eine 
stellende 

97~ 

auch die im Prozesse stets hieran sich 
Rechtskraft d. h. ob 

fest.., 

für die 
richterliche Verfügung nicht, wie im, der Rührigkeit 
Sachkunde der im eig'enen Interesse an der Sache unmittelbar 

überlassen vielmehr der von Amts wegen be-
so kann 

eine zum mindesten ebenso verläßliche Basis der zu re ... 
im Rechtsstreite .. 

Ist nun die Gewähr gründlicher ~ erschöpfBuder Ermittlu.,ng dieser' 
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Grundlage und damit dem Privatinteresse 
fordert nicht bloß das :Moment der 
gung, sondern auch das öffentliche Interesse an der 

Rechtssicherheit lmd an sparsamer 
staatlicher Behörden die 

Rechtskraft das Verfahren 
Sachen der Gerichtsbarkeit. 

}\fit Recht hat sonach das Gesetz die materielle ..... "VV.LLU'u.u. ... 

Gerichtsbarkeit grundsätzlich an er­
und dem 'V ortlaute des § 18 Pat. zu 

entnehmen ist. Sie äußert sich rücksichtlich aller an der ge-
Il Eine Nach-

prüfung durch andere 
es im Prozesse oder im ist im 

(,"u,,,,,,, ':;"Vll.HJ""UU. 6) 
Nur in Fällen, in welchen entweder die Rechte D 

ohne ihr Verschulden (§ 2, Z. 4 
Interessenten 7) , d. h. unmittelbar 

oder in denen das den an dem Verfahren 

6) Selbstverständlich bezieht sich dies nur auf die Fälle definitiver 
des Rechtsverhältnisses im außerstrittigen Verfahren, nicht aber auf 

orischerRechtsschutz bis zur völligen 
der in Frage kommt. Aus diesem Gesichtspunkte ist die Anordnung 
des § 42 GrdbO. folgerichtig, gemäß deren die unterlassene oder erfolglos gebliebene 

g'egen einen Vormerkungsbescheid dem Geklagten im Recht-
fertigllllg:sst,rei1te nicht im 'Vege alle seine gegen den Be-
stand des Rechtes es sich doch im Pränotations-
verfahren nur um einen mittlerweiligen, betreffs seiner definitiven ,Virkung von 
der nachträglichen Rechtfertigung abhängigen Rechtserwerb. Es kann somit die 
U nabänderlichkeit der richterlichen Verfügung betreffs einstweiliger Sicherung' 
des Rechtes nicht die Wirkung einer unabänderlichen Feststellung des rechtlichen 
Bestandes dieses Rechts besitzen. immerhin die Vormerkung eines dinglichen 
Rechtes ihrem Wesen und ihrer Tragweite nach auch nicht 
ihrer historischen Entstehung nach; vgl. Dr. J ohanny, Pfandrechtspränotation, 
S. 10 weitab von der einstweiligen vor Einleitung des 
Prozesses (§ 378 ff. so kommen beide darin überein , daß lllH'llld.i:tioOJllvU 

die Existenz des zu dessen Schutze sie dienen 
eine binnen bestimmter Frist anzubringende Klage festzustellen ist (§ 42 I 
§ 391 II EO.). 

7) Aus dem "\Vesen der Sache folgt, daß gegen ein Amortisations­
er kenn tni s der Vorbehalt einer Klage nach § 18 Pat. unzulässig ist (E. Z. 2541 
zit. Sammlung). Auch einen Ausspruch auf Heimfallserklärung alter Depo-
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Beteiligten ein eigenes Klagerecht gewährt, kann eine' weitere 
rechtliche Erörterung der Angelegenheit im 

(§ 11 Ein der ersteren Art 
die Erbschaftsklage des Erben aus einem erst nach 
der Einan~wortungsurkunde entdeckten Testamente 
gegen den , ejn der letzteren da-
gegen bilden Klagen des l\lündels oder Pfiegebefohlenen 
gegen seinen gesetzlichen Vertreter, wenn In den gerichtlich er­
ledigten Rechnungen über die 
stöße vorfielen oder aus Versehen einzelne anzusetzende Posten 

219 Pat., §§ 282 
der Sache 

an den vorerwähnten Fall an 
es, daß 

dieser Stelle einige Bemerkungen 
des im Pat. § 177 ge­

ist rechtskräftig" zu 
als die, eine V erlassen-

nicht 
(§ 819 

Erbe vom Gerichte über die an-
und dem Erben die erfor­

bieten (§ 174 
deklara ti ver Natur. Sofern also 

si ten unter gleichzeitigem Vorbehalt des ordentlichen Rechtsweges erachtet der 
Oberste Gerichtshof in einer unter Z. 113 im V. der Mitteilungen für den 
Finanzprokuratursdienst (1905) veröffentlichten Entscheidung fLir unvereinbar. 

S) Ein ferneres Beispiel bietet der in den 
Neue NI'. 200) 11erVOl',Q'el10hmw 
wegen fehlender Testamentszeugenfähigkeit 

.fi.JJUJJ.J. die der gesetzliche Erbe gegen den Testamentserben nach Ein­
antwortung der Erbschaft erhob. Mit Recht betont der Oberste Gerichtshof daß 
mit dem keine neuerliche zu sOl~dern 
von diesem der im § 823 ABGB. zu betreten war. 

9) Unter der beider Unterinstanzen hat der Oberste 
Gerichtshof NI'. 13.380 der oft zit. der Pfieg'schaftsbehörde auf-
getragen, einer übergangenen, in 
bereits erledigten Rechnungen Vertreters nicht 
verrechneten von Amts wegen die zu veranlassen 
(§ 2, Abs.5 Pat.), ohne sich dieser Pflicht durch Verweisung auf die seiner-

SchI ußrechn u ng des Vermögensverwalters zu können. 
10) Soweit es sich um die des wahren Erben" (§ 819 ABGB., 

§ 174, Z.2 Pat.) handelt, äußert sich die Rechtskraft der Einal!twortungsurkunde 
auch in der Richtung, daß eine Abänderung in diesem Punkte selbst bei Ver-
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Bestand und von Erbansprüchen in Frage kommen, muß 
auf den, die Grundlage der Einantwortung bildenden Erbrechtstitel 
und auf die im Laufe des abgegebenen 
Erklärungen zurückgegangen den Umfang des 

enthält die Einantwortungsurkunde keine Er­
diesfalls das Inventar (§ 97 

(§ 114 
einzelnen Miterben bei einer, vor 

der Einantwortung' vollzogenen gerichtlichen Erbschaftsteilung zu­

sich die 
hat (§§ 

der Teilungsurkunde zu entnehmen, auf welche 
nur im zu beziehen 

11, 174 Z. 2 Pat.). 
Nach dieser kurzen Skizzierung der der Ein-

der Rechtskraft im Ver­
überhaupt rückgekehrt werden. 

'iN enn auch nach den Ausführungen die rechts­
kräftige Verfügung im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit dem 
§ 18 Pat. selbst für einen den Rechtstreit 
bindende betreffs der mit dieser Verfügung geregelten 
Rechtsfrage so ist es doch daß die bei Ablehnung 
einer V ausgesprochene rechtliche Beurteilung 
für den nachfolgenden Prozeß keine präjudizielle \Virkung 
bezitzt. \Venn z. B. dem Begehren um Einleitung eines Amortisations­
verfahrens betreffs eines wegen vermeintlichen Abgangs 

letzung der zu beobachtenden Erbfolgeordnung zwischen den bei der Abhandlung 
eingeschrittenen Interessenten (§ 735 ABGB.) im Rechtswege ausgeschlossen ist 

E. Z. 4396 zit. Eine dem klar ausgesprochenen 'V-illen des 
Erblassers widerstreitende Einantwortungsurkunde kann mit Rücksicht auf ihr 
",r esen und die Vorschriften der §§ 149 b Pat. niemals in Rechts­
kraft erwachsen (vgl. Z. 601 zit. Sammlung, Neue 

11) Die verlaßbehördliche neg'ative Entscheidung über die zwischen den 
Erben zweifelhafte Frage, ob eine zur Todeszeit des Erblassers in dem Besitze 
eines von ihnen befindliche, auf den "rechtmäßigen Besitzer" lautende Assekuranz­
polizze in den Nachlaß einzubeziehen sei, präjudiziert selbstverständlich nicht 
einem , welcher die von der Versicherung'sgesellschaft 
zu Gericht Versicherungssumme pfändete § 97 Pat.) , doch müßte 
er in dem Entpfändungsstreite (§ 37 zu Gunsten seines Sonderrechts gegen 
den klagenden Erben als den Besitzer der Polizze neue, in dem früheren offiziosen, 
ohne seine Teilnahme durchgeführten Verfahren nicht gewürdigte tatsächliche 
oder rechtliche Verhältnisse dartuen, um zu siegen (zit. Sammlung l Neue Folge, 

1. Bd., Nr. 257). 
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VÜ\..d-'-V-'_J.V.LlVJ.J. Erfordernisse desselben 
gegeben und dieser Beschluß 

des 

superveniens) auch die unan­
erleiden kann, da die der Ge­

der Rechtsverhältnisse dienende richterlich-e 
nicht eine Regelung für alle Zukunft sondern eine durch 
die Umstände und ihnen 

in Irrsin 
nahme des Verfahrens ist dies 
schon bestandene und neu 
aber handelt es sich um neue, 

elausula rebus sie stantibus 
darüber, wer nach Auf­

die Handelsbücher auf­
damit betraute 

Eine 
erfordert vordem 

, hier 
()''''r,·,'\tTn"" Öl" unanfechtbarer V er-

eingetretene erhebliche Tatumstände. 
Insoweit die des Gerichts im Gebiete freiwilliger 

VJ.JLVJ.J.L>J,,-J""i.ll..'-'.LU in einer Be ur kund ung gipfelt kann bei solchen, 
keine Rede 

sein. Zwar 
mann vollen Beweis 
und übt somit über den Kreis der hieran .LJ'--'U'-'" ..... .L;;;' 

aus. Gleichwohl bleibt stets 
(§ 292 11 

12) Nicht zu übersehen sind die markanten Unterschiede zwischen ämtlichen 
Beurkundungen und Verfügungen. Eine Beurkundung stellt in der gebotenen 
Schriftform Tatsachen von rechtlicher Relevanz über jeweiliges Begehren des 
hieran rechtlich Interessierten und unter Vorbehalt einer durch allfälligen Gegen-
beweis der Tatsache fest; die beurkundende 
Amtsperson (z. B. Notar) muß nicht Verfügungsrnacht genießen. 
Wiederholte Beurkundung' Inhalts ist zulässig. Verfügungen sind 
Ausflüsse der zur Ausführung staatlicher der Gerichts-

berufenen Behörden können je nach der Art des Verfahrens, 
in welchem sie ergehen, von Amts wegen oder über Ansuchen schriftlich oder 
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Auch steht außer Frage, daß ein zivilrechtlich ungültiges oder 
anfechtbares durch rechtskräftige Ge-

im Verfahren niemals 
oder Anfechtung im 

wird. Fälle dieser können sich bei Ji,e:ch·tsg·eS(~hä.tte!n 
lassenschaft~- und 

ergeben. 
fechtung der vom erteilten Genehmigung oder Bestätigung 

wird mit der Hinfälligkeit des im 
auch diese von selbst ähnlich wie nach dem 

AIllte(~bt;Ung'Sl~'eE;et:lje bei anfechtbaren für die ein 
vollstreckbares Urteil oder die selbst durch Exekutionsakte 

wurden (§ Ges. vom 16. l\färz Z. 36 
Unter der des älteren Rechts konnte über die Zulässigkeit 
der einer Klage auf Ungültigkeit eines ..LV\.'V.LltJu,.. VÜ'-/ilWLUü, 

trotz seiner gerichtlichen mit Rücksicht auf die Be-
des § 54 des Pat. vom 3. J.\rIai Z. 81 über-

kein Zweifel ~U..L"''''J'''U.'U.'''V.Ll. 

Insoweit der im 
erstrebte Zweck nur einen 
der aber unmittelbar 

der ..L.IV"'v .... u.; 

zwangsweisen 
die, mit der 

V erfahren von den Beteiligten 
chen Effekt durch 

ein, ohne daß besondere getroffen werden müßte, 
um ihr die tatsächlichen Verhältnisse anzupassen, z. B. 
aus der väterlichen (§ 266 Pat.). Die gerichtliche Ver­
fügung übt an sich durch ihren Rechtsbestand volle \Virkung aus; 
einer Verwirklichung durch gerichtliche Zwangsgewalt bedarf es 

mündlich erfiießen und bestehen in der endgültigen Regelung einer Rechts­
angelegenheit durch autorjtativen Ausspruch des dazu bestellten Staatsorgans; 
vorbehaltlich im Instanzenzuge. Eine rechtskräftige Ver-
fügung schließt eine neuerlü~he in derselben Sache aus Tezner, 
Handbuch des österreichischen Administrativverfahrens, 1896, S. 192). Der Ver­
fügung parallel läuft eine Beurkundung durch bloßen Stempelaufdruck bei 

von Wertpapieren in gerichtliche und bei ihrer Aus-
folgung nach Wegfall des Grundes vom 16. November 1850, NI'. 448 RGBl. 
§§ 36, 
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nicht. In ähnlicher von einer 
werden kann, 

in Sachen der 
die kein Gebot oder Verbot also bei 

Genehmigungen, Ermächtigungen (§ 6 EG. zum 
von einer solchen keine Rede. "\Venn aber auch an eine 

vv .... ~~"';-, bei Verfügungen deklarativen Charakters ihrem "\VeBen 
nach nicht gedacht werden kann, ist nicht ausgeschlossen, daß die 
Beteiligten auf sie einen äußeren rechtlichen Erfolg 
bewirken z. B. durch Verbücherung der 
oder Legatszuweisungsurkunde (§§ 178 Pat.). 

'Vohl ist aber zu daß in nicht streitigen 
von den Beteiligten selbst durch das, 

der echende Verhalten 
in ihren Rechtsbeziehungen in der sogleich in Voll-
zug gesetzt werden können (§ 12 I Ein aus der väterlichen 
Gewalt entlassener Haussohn somit schon mit der Zustellung 
der gerichtlichen die Rechte eines 
Rücksicht auf seine Person und sein (§ 266 
der Natur der Legitimation durch landesfürstliche Gnade als eines 
administrativen Privilegs daß sich ihre sogar 
vom der ah. Entschließung und nicht erst der erlangten 
Kenntnis hievon äußern (§ 265 13) 

Aber auch bei den von den Interessenten selbst in Vollzug 
zu setzenden Verfügungen ergeben sich kraft gesetzlicher 'Veisung 
Ausnahmen von der der ohne Auf-

indem vorerst deren Re abgewartet werden 
muß. Rücksichten auf die Sicherheit des Rechtsverkehrs führten 

Bücher des 
Rechtsnachfolgers eine unerschütterliche Grundlage fordern muß 
(§ 177 Sodann bei Erteilung des gerichtlichen Ehekonsenses 

13) Selbstverständlich ist es kein Akt der 1 ~venn das 
Gericht zug1eich mit der Verständigung der Interessenten von der Ertellung' des 
ah. Gnadenakts die Anmerkung der Legitimation in der Geburts­
matrik veranlaßt (§ 265 II Damit sorgt es lediglich um die Richtigstellung 
des dem die vollbeweisenden Urkunden über Legitimität eines 
Kindes entnommen werden. 
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für einen Mündel oder gerichtlich erklärten Verschwender (§49 ABGB.) 
trotz ungünstiger Ä.ußerung des gesetzlichen Vertreters oder erst 
in zweiter Falles vor-
liegenden Unmöglichkeit der des status qua. Bei 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters und des Gerichts ist der 
Konsens vollziehbar. Es sich eben hierin der Unter-
schied zwischen der Funktion des im 
ersteren Falle hat er den Charakter einer Verfügung, im letzteren 
überwiegt der einer Solemnisation, wie in der offiziellen 

Entscheidungen des Gerichtshofes 
betont wird. 

Handelt es sich um die eines bestimmten 
äußeren Erfolges dritten Personen gegenüber in Gemäßheit 
einer des nicht Verhältnisses durch 
richterliche e bter Zu-
stand geschaffen oder vorliegende Hindernisse einer be­
stimmten 'Villensb be werden also um 
Durchsetzung eines ergangenen Gebots oder Verbots, so 
muß die staatliche in Anspruch genommen werden. 
Dies setzt freilich der und Ablauf der 
Leistungsfrist betreffs des beziehungs\veise die Nicht-
kJU'.~U.ilLJl)LLL"'- des Verbots durch Handeln voraus (§ 19 
§ 1, Z. 6, § 7 Der in der richterlichen Verfügung kund-
gegebene 'Ville der muß durch staatlichen Zwang 
seine in den äußeren Lebensverhältnissen finden -
er muß vollzogen werden durch Zwangsvollstreckung. Mit 
Recht betont die daß im Staatswesen die Sachen 
ganz ähnlich liegen, wie im gewöhnlichen Leben, wo der Einzelne 
seine individuellen Lebensaufgaben nicht durch sein Denken und 
'Vollen, sondern durch sein Tun und Handeln verwirklicht. "Handlung 
weist aber auf die durch die Hand sich äußernde physische Kraft 
im Gegensatze zur geistigen Tätigkeit'~. 

staatlicher Z w muß in 
der Bestimmung des e:st:[;z,t~~ über die Regierungs- und 

Art. einer, dieselbe 0Ul.l.Ui.LLV .. ,LVLv'...... und 

14,) Labs,nd, Staatsrecht des Deutschen Reichs (III. H. S.644; 
lYIenger, Zur Lehre von der Exekution fi'tr zivilrechtliehe Praxis, 
LV. Bd., S. 372). 
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V.lV"V.LlUV . .u. Norm fußen. Für das Verfahren Gerichts-
barkeit ist dies § 19 Pat, § 1, Z. 6 EO. 

Die se Durchs der mit einem 
lichen Urteile zuerkannten Leistung erfolgt ausnahmslos über An­

(auch des Geklagten bei Prozeßkosten) als be-
3~ 54 Eine 

vonAm ts wegen kennt das Prozeßrecht nur zur 
~~;;TTn+'"f~"v~,o~~~,~~~ Interesse 

von 
hier Ersuchen der Interessenten 
ausnahmsweise das Gericht die 
Exekution von Amts wegen anordnen oder einen Kurat 01' zur 

der Ex bestellen kann. 

stände von Amts wegen einzutreiben sind. 
diesen Fällen auch die von Amts wegen 

auf 
des Erben vom 

Hiebei handelt es 

von als 
Ansuchen Berechtigten, 

11'» Darin, daß das österreichische Recht im § 19 Pat. die richterliche Zwangs-
in Sachen der Gerichtsbarkeit genau bestand ein 

Vorzug desselben gegenüber anderen z. B. Baden und Hessen, 
welche trotz umfassender der nichtstreitigen Rechtspflege im 
XIX. Jahrhunderte keine Vorschriften besaßen, die dem Richter den 

zur Vollziehung seiner Verfügungen wiesen (Zeitsehr. für deutschen Zivil-
prozeß, XXIX. S. 442). 
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die zur vollen des erforder-
öffentlichen Buches mit der 

gesetzlich anerkannten 
keine 

des § 1, Z. 6 EO. will .LVU.JL';;;'.LJ.\J.Ll 

des Art. I EO. die bis dahin 
geschaffenen einer 
V.L.LLUI.L"V.LL, weshalb auch des mit dem '!)U(;f/U,in 

Notariatsakts im § 1, Z. 17 

Die 

eines 
gegen können Aufforderungen an 
Verlassenschaftssache (§ 104 
an den 
(§ 100 

so' 
§ 212 

Da-

16) Neumann, Kommentar zur Exekutionsordnung, 8.19. Auch darin, 
ist keine An1ltenmg eingetreten, daß der Vollzug der durch eine 
rechtskräftige oder durch eine zwischen den Interessenten getroffene 

im Eisenbahnexpropriationsverfahren 
und zum Zwecke unschädlicher der politischen 
Bezirksbehörde, dag'egen die der die Entschädigung 
betreffenden dem zusteht 35, 36 Ges. vom 
18. Februar 1878, Z. 30 RGBL; § 16 Ges. vom 30. Juni 1884, Z. 117 RGBL). 

Prazak, Kompetenzkonflikte (böhmisch), 1886, Ir. Bd., S. 174 ff.; Randa, 
!!Ji~:enijumsrelcht, Ir. S. 197. 

17) Da über nichtstreitige Rechtsangelegenheiten sogleich 
in Vollzug gesetzt werden können, wenn nichts anderes bestimmt wurde (§ 12 I 
kann der in der das fest-
setzenden deren Vollstreckbarkeit nicht im 
stehen (E. Z. 1703 der zit. Neue 

18) Die E. Z. 3912 zit. Sammlung bewilligte auf Grund der der 
ideikommliJJsepa,ratlOn wegen der aus dem Allod zu leistenden Ersätze (§ 225 Pat..) 

zwangsweise Piandrechtsein verleibung. 
19) V gl. hierüber auch die Z. 6244 und, 

Z. 558 der zit. Neue Folge. 
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randen bei Fälligkeit des Kapitals wegen versäumter Zinsenfrist 
(§ 195 zwar in Betätigung der Amtspflicht für die 

des Verlassenschaftsstandes und für die 
Vermögensinteressen gesetzlicher Schutzbefohlener erlassen wer­

Prozessen vorzubeugen, aber Zwangsvollstreckung wäre 
den Rückstellungspflichtigen oder den 

Urteiles zulässig. 

Die auf Grund der rechtskräftig feststehenden Ergebnisse der 
zu gerichtliche an den 

Vertreter eines zur eigenen Vermögensverwaltung 
gelangten Mündels oder Pflegebefohlenen, das in seinen Händen 

binnen einer b Frist 
geben und sich darüber (§§ 217, I, 219 
die in 263, 282 
formellen und ist somit 
Einantwortungs- oder Legatszuweisungsurkunden (§§ 
als bloße gegen noch gegen 
Dritte einer Zwangsvollstreckung auf Herausgabe von Verlassen-

zur Grundlage dienen.21) 

el 
der in der Exekutionsordnung auch in 

S. 

vollziehbar trotzdem sie in einem außerstrittigen 
Denn der im § 111 Pat. ent-

der Zivilprozeßordnung" 
des Art. I welcher die 

auf 79-85 EO. 
81, Z. 3 E. be-

20) Dieser Auffassung scheint auch die E. Z. 7050 zit. Sammlung zu hul-
digen, die nur zur Erwirkung der von, in Händen dritter Personen 
befindlicher des Mündels die Betretung des Rechtsweges fordert. 

21) Dies anerkennen die Entscheidungen Z. 9996, 13.530 entgegen der älteren 
Praxis Z. 3829, 9825 welche die Besitzeinweisung 

des ]\riterben für zulässig erachtete. 
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Der Vollzug der Zwangsvollstreckung erfolgt auf Grund 
eines gültigen Exekutionstitels in gleicher heiden Ge~ 

des gerichtlichen Verfahrens unter 
ZwangsmitteP2) und ohne daß der 
verfahrens Unterschiede aufweist. Denn die 
regelt die für 
überhaupt, ohne einen Unterschied nach dem der -,-,-,.LLU"-"J.u'L''''u.,.-<.u."" 

oder Verfügung vorausg'egangenen Verfahren zu machen (Art. I 
EO.; Motive des S. 143). Auch die Kostenpflicht 
im Zwangsvollstreckungsverfahren auf Grund eines im Verfahren 
freiwilliger Gerichtsbarkeit geschaffenen Exekutionstitels richtet 
sich nicht nach den in diesem Verfahren Grundsätzen 
betreffs der Kosten, sondern stets nach den Vorschriften des § 74 EO. 

Allen daß sie ge-
'Vider­

stand zu brechen, die Ausführung ihrer Verfügungen zu erzwin­
gen und den von ihr Zustand herzustellen. Die zur 
Erwirkung privatrechtlicher Leistungen dienlichen Zwangsmittel 
sind mit dem Kulturzustande auf das innigste ver-
flochten. Von bloßer Selbsthilfe ent-

22) Den Vollzug einer vom Gerichte verfügten Übergabe des Kindes an 
seinen Vater nach den Vorschriften der Exekutionsordnung (§§ 354, findet 
die E. Z. 1836 Sammlung, Neue Folge) unter Hinweis auf Art. XIII, Z. 3 EO. 
als dem Gesetze vollkommen entsprechend. Während,aber eine ältere Entscheidung 

8228 zit. Sammlung) die des Exekutionsarrestes zur Erzwingung 
der Rückkehr der Gattin in das Haus des ~'Iannes dadurch 
die aber der Zweck nicht erreicht würde", gestatten 
sie zur Rückkehr waren im 
außerstreitigen V erfahren wie in dem gleichen Falle Z. 7736 und in 
ähnlichen in welchen es sich um Wiedera,ufnahme der Gattin 
und Rückkehr des .il1annes 208, 304 Neue zit. in die 
HausQ:'emeinschaft handelte. Die der eine::; Gebots an die Ehe-
frau zur Rückkehr in das Haus des Gatten im außerstrittigen Verfahren 

im zu der vorstehend Praxis mit der E. Z.11.669. 
HeinÜnd~:lt wurde dies damit, daß "nicht nur privatrechtliche l-iUi3ßS'lcll1;en, 
auch öffentliche obwalten, ,velche durch die materiellrechtlichen He:stünll1ul1;g'en 
über eheliche und durch die eheprozessualen Vorschriften anerkannt 
und sind." Doch würde gerade das letztere JHoment für die -'.Jv.1HH1U.u.ul~ 
der Sache im offiziösen Verfahren sprechen. 

23) Endemann, Das deutsche S. 983. über die Ent-
des Z,wal1l~'svoll:stn~ckun~rsrt3chts römischen Rechte Bethmanl1-
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wickeln sie sich und erstarken bis zur ausschließlichen 
der gerichtlicher Organe. 

Stets aber müssen die Zwangsmittel nicht nur dem zu er­
relCfi(:mClen Zwecke überhaupt ihrer Art nach son­
dern auch im einzelnen Falle ihrer Tragweite nach zU diesem 
in das Verhältnis werden. Es der Satz: 
Kein dem Gesetze fremdes ist an-
wendbar! Aber auch betreffs des Maßes seiner Anwendung: Kein 
Zwang in weiterem Umfange, als zur des Zweckes 

erscheint! Der Grundsatz der Proportionalität zwi­
schen }\1:ittel und Zweck bei der 
der in den 
263, 377, 392, klar zu 

Verfahren festzuhalten 

Betreff bestimmter Lei­
ausnahms­

weise aber dem "Hemmungszwang (so Ulbrich, Österreichi­
sches S. ,um die begonnene Rechtsver-

Passenderweise 
willigung der 
welchem die Sache 
Z. 3 

z. B. § 11 Pat. 
Be-

UQJ.J.ClJJ..lJvl..l., bei 
in erster Instanz anhängig war (§ 4, Z. 1 und 

im Rechts-

Ho 11 weg, Der Zivilprozeß des gemeinen Rechts in Darstellung, 
S. 660-699; S. 311 ff.; im deutschen Rechte: ebendort, S. 171, 

225,392, 515ff. und V., S. 173ff.; Planck, Deutsches Gerichtsverfahren, 
S. 234 ff. 
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wege im Sinne der allgemeinen Vorschrift des § 2, Abs. 7 Pat. 
erfolgen müssen. 

~UV""""~'."".V'Ll. konnte die -'-".L>..Q.n..UU.l.v?u"'~~'J">rl,, .. n ... ....., mit den Be­
stimmungen des § 35 EO. die fortdauernde 
nung des § 1387 ABGB. nicht im mindesten 
dessen neu wenn sie auch 

eines Rechtes auf Seiten eines der 

der Anord­
zufolge 

entdeckten, einen redlich eingegangenen Vergleich zu entkräften 
ni ch t vermögen. Denn die Exekutionsordnung hat Tatumstände 
vor Augen, die das durch den gerichtlichen Vergleich ()'Q\~{>hQn-'JYla 

Rechtsverhältnis berühren, und seinem Abschlusse nachgefolgt 
sind (§ 35 das allgemeine Gesetzbuch 
neu aufg'efundene schriftliche Behelfe 
bestand eines beim 
menen ..LU'-A,LilJOucLiO!YJ dartun. 

Exekution zur Sicherstellung ist im streitigen und 
Verfahren unter zu be-

willigen, nämlich bei Vorliegen eines nicht vollstreckungsreifen 
Exekutionstitels und bei drohender Exekutionsver-

oder auch nur betreffs einer 

Gerichtsbarkeit ihre 
Erledigung finden, wie z. B. Notwegsbestel­

über einstweilige 
weil sie nach den Grundsätzen der 

sind den Normen der -'-""',v.n.u.lJJ,v ..... .LJ.'üC<\r,"J.·rh .... ,,~ 

Verfügungen 
vollstreckt werden (§ 1, Z. 6 

..L..IJ.Jl.ILCJ\.'.l.J..L ''''.LJ..!''-U.l..l>" in dieser nicht 
daß das Gesetz die zur 

als von Geldforderungen geeigneten 
§ 382 verba: "sind insbe-

sondere") sich überaus 
nungen der ..L:..i.1l,vfi.U\JJ.Vll.::lVl. 

Gesetze über 
Vorkehrungen 

Lücken betreffs des hiebei einzuhaltenden 

Die Anord-

haben XXVII von der 

von 
dienen 

durch Art. I 
EO. unberührt 

21) Rintelen, H:r .... orn'D.l 

o t t, Rechtsfürsorgeverfahrell. 

Verfügung, S. 30, 299 ff. 
lS 

24) 
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während der Einstellung der Verlassenschaftsabhandlung bis zur 
des Erbrechtsstreites gilt. 25) 

Die der Katur des zu sichernden sich 
Vorkehrungen werden eine wünschenswerte Ergän­

zung des im Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit geübten prä-
ventiven Rechtsschutzes bilden. 

Insoweit es besondere Vorschriften verfügen, ist bei Verwei­
sung der Beteiligten auf den Rechtsweg dafür zu sorgen (§ 2, 
Abs. 7 Pat.), daß bis zur rechtskräftigen StreitentscheiiJ-ung Sicher­
heit geleistet werde (z. B. durch gerichtlichen Erlag der strei-

Depurationsquote 251 oder daß zum mindesten die 
Lage der Sache keine B. ge-
richtlicher des Nachlasses bei Verweisung kollidieren-
der auf den § 127 

Andrerseits es vom richterlichem Ermessen ob bei 
Streit über den Bestand einer Forderung (§ 2, Alls. 7 Pat.) bis 
zum des werdenden Prozesses mit 
Exekutionsschritten innezuhalten oder solche nur bis zur Sicher­
stellung fortzusetzen sind § 19, IV Pat. An diesen Anordnungen 
hat Art. I EO. nichts geändert. 

25) Die abhandlungsbehördliche Regelung des Besitzes und der Verwaltung 
des Nachlasses (§ 810 im Widerspruch mit einem im vorausgeg'angenen 
Besitzstörungsstreite über die Nachlaßrealität erflossenen Endbescheide wurde mit 
E. Z. 7225 zit. Sammlung für statthaft erklärt, weil angesichts der besonderen 
Vorschriften des Abhandlungsverfahrens nicht behauptet werden kann, daß der 
in possessorio summarissimo betreffs der Verwaltung der Nachlaßrealität 
der Witwe und dem erblasserischen Sohne aus erster Ehe) aufrecht erhaltene 
Zustand nur durch ein Urteil im geändert werden könne. 

26) ist die des, von dem Ehegatten gegen seine 
Vaterschaft zu dem von der Gattin geborenen Kinde bei dem Bezirksg'erichte 
(arg. § 50 JN. a contrj E. Z. 2563 der zit. Sammlung, Neue Folge) gemäß 
§ 156 ABGB. erhobenen in der Matrik 2026 dieser >::larnmJLUn!g) 
Hingegen betrachtet es der Oberste Geriehtshof als eine zulässige Uaßnahme bei 
Aufhebung des ehegattlichen Verwaltungsrechts durch 'Viderruf seitens 
der Gattin (§ 1238 daß die Bestandnehmer der ihr gehörigen Immobilien 
und ihre übrigen Schuldner von der Entziehung (les Verwaltungsrechts gerichtlich 
verständig,t werden 12.734 dieser Freilich kann diese 1V""""'''''jJ''-'L 

wodurch dem erfolgten Widerrufe volle 'Wirkung gegen Dritte 
nicht als einstweilige Vorkehrung angesehen werden. 

Aus naheliegenden wichtigen Gründen die Gesetz-
g'e bung' eine Regelung' streitiger bürgerlicher Rechtsverhältnisse 
durch Einvernehmen der .LJ'-'UV,LL":",UVH. 

Eingedenk des den staatlichen Verwaltungs behörden zur Pflicht 
gemachten ausgleichenden \Virkens zwischen bei 
der Verwaltung öffentlicher Belange nach den Vorschriften des 
Berg-, Forst-, \Vasser- und Baurechtes 1) hat die Gesetzgebung den 
staatlichen P und den (Hof-
dekret vom 16. Jänner Z. 516 . MV. vom 18. Juni 
Z. 114 RGBl.) Vergleichsstiftung in Privatrechtssachen ohne 
Unterschied des in Frage kommenden Vermögensrechtes über 

zur und besondere 
mittlungsämter (Ges. vom 21. September 1869, Z. 150 RGBl.) zur 
Beilegung bürgerlicher Rechtsstreitigkeiten mit beschränkter Wirk­
samkeit geschaffen. 2) Um so mehr mußte somit den Gerich ten im 
Verfahren freiwilliger Gerichtsbarkeit bei Behandlung der ihnen 

ge'Wl~jS€men .L.Jvv.u.U ... ,UJ.LLfolV,LVfolV.LH.l.V.L'UV.ll das wer-
im Keime und 

eine Regelung der hiebei in Betracht kommenden rechtlichen Be­
ziehungen durch Erzielung eines schiedlich -friedlichen 
nehmens der Beteiligten zu bewirken. 

Es ist eine der 
daß all e Gerichte in all e n der Verfügungsmacht 
unterliegenden Rechtsstreiten ohne Unterschied von 
in jeder der Sache bei mündlichen 

1) Vgl. übel' diese Vergleichspflicht der 
Administrativverfahren S. 136, 183. 

Tezner, 

2) Der Entwurf eines Gesetzes, womit das oben erwähnte und 
ergänzt werden sollte 406 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen 
des Herrenhauses), hat seine parlamentarische nicht gefunden. 

18* 
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auch der einen Vergleich versuchen können 
und die Parteien mit ihrer Zustimmung zu diesem 
auch nur zur Protokollaraufnahme der 
an oder ersuchten Richter verweisen dürfen 

Die im älteren Prozeßrechte diesfaUs gemachte 
zwischen Gerichtshöfen I. Instanz und Bezirks­

die Unzulässigkeit eines Vergleichsversuches ex 
sind mit Recht fallen ge-

lassen worden. Noch weiter greift die Befugnis der Einzel-
richter bei dem sogenannten prätorischen 

Um friedensrichterlicher Tätigkeit möglichst Raum zu schaffen, 
ist nämlich bei Bezirksgerichten sogar vor Anhängigmachung 
des in den ihrer Kompetenz ratione valoris unterliegenden 
Rechtssachen Z. 1 über des ein 
solcher für wenn der vorzuladende Gegner im 

des für die zuständigen seinen 
\Vohnsitz hat (§ 433 In allen Fällen ist der unter gericht-
licher Intervention zu stande Vergleich 
ein vollwertiger Exekutionstitel (§ 1, Z. 5 EO.), dessen Kraft nicht 
etwa befristet ist. "\Var ein gerichtlicher Vergleich überhaupt von 
der eines vereinbarten Eides über bestimmte 
Umstände bedingt, so ist im Antrage auf Zwang'svollstreckung von 
der Erwähnung zu machen 7 beziehungs-
weise durch einer Abschrift des etwa bei einem, im Ver-
gleiche vom Prozeßgerichte verschiedenen Gerichte 
(§ 205 11 Protokolles die der Be-

hat sich das Ge-
richt unter des oben angedeuteten in 
allen in welchen die den Charakter einer 

anzunehmen von Amts weg'en um die 
eines vollen Einvernehmens unter den 
So insbesondere im 
teilungen, 

125 

zu bemühen. 
bei Erb-

3) Überaus schwankend ist die obElrst,g'eJ~ictltlll(',he Judikatur in der Frage) 
ob bei der unehelichen Vaterschaft (§ 163 mit Genehmig'ung' 
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genießen die Kraft eines Exekutionstitels, dabei eine Leistung 
vereinbart (§ 1, Z. 5 

der Vormundschaftsbehörde die Höhe der Alimente im fest­
gesetzt werden könne mit Rücksicht auf §§ 187 ~ i89 II Pat. (so Z. i657 , 2213 
Neue Folge der zitierten Sammlung), oder ob deren Bestimmung ausnahmslos 

zu habe im Hinblicke auf § 171 verbum: 
(so Z. 1983, Als zweifellos wird erachtet , daß ein 

vormundschaftsbehördlich nicht derart ausgelegt werden 
könne, daß der "Wille der Vertragsschließenden und des genehmigenden Gerichts 
darauf gerichtet wäre, ein unter allen also auch bei geänderten Ver­
hältnissen, unabänderliches l\faß der Verpflichtungen zu schaffen. 



Ein geistreicher Rechtskenner Österreichs hat bereits vor mehr 
als einern Menschenalter darauf hingewiesen, daß gleichwie in der 
Kunstgeschichte bei jeder Glanzepoche das Aufsuchen der verloren 
gegangenen Naturbetrachtung den ersten Keim neuer Blüte zeigt, 
auch die Gesetzgebung der genauen Kenntnis der zu regelnden 
Lebensverhältnisse nicht entraten kann und des 'VilIens bedarf, 
ihnen gerecht zu werden. Glänzend ist das Vif erk der Prozeßreform 
in gelungen. Noch steht aber die des bereits 
vor mehr als drei Dezennien von der Justizverwaltung' durch den 
Mund des um die Strafprozeßreform hochverdienten Glas er (1873 
in der 54. Sitzung des Abgeordnetenhauses) gegebenen 
aus, das Verfahren in Sachen der freiwilligen Gerichts­
barkeit einer sachlichen Revision, insbesondere betreffs der 
Verlaß abhandlung und des Vormundschafts- und Pflegschaftswesens 
zu unterziehen und mit der völligen Umgestaltung des Zivilprozesses 
in Einklang: zu bringen. i

) Inzwischen hat es auch die Entwicklung' 
der wirtschaftlichen und sozialen Ver hältnisse zur unabweislichen 

der der Zwangserziehung näher 
zu treten. hei Reform des Verfahrens 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit die Ratschläge volles Gehör finden, 
die Österreichs hervorragendste Zivilisten und an Erfahrung und 
,~rissen reiche Richter für die Verlaß abhandlung von den ver-

1) Eine zweckmäßige Regelung des Verfahrens außer Streitsachen wird 
überall und allezeit die Richtigkeit des Ausspruchs eines verdienstvollen Autors 
und Geschäftsmannes auf dem Felde Gerichtsbarkeit, \V. H. Puch tas 
(Handbuch der freiwilligen Gerichtsbarkeit, I. Bd., S. 20), erhärten, daß davon 
Glück und Wohlstand nicht nur der einzelnen Beteiligten, sondern oft ganzer 
Familien. die Si cherheit des gegenseitigen Verkehrs und des Kredits der Staats­
bürger abhängt, ,ja daß darauf die Hauptstützen der menschlichen Gesellschaft 
überhaupt, Treue und Glauben, beruhen. 
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schiedensten Gesichtspunkten aus zur Geltung brachten! Mögen 
zahlreiche Kautelen zur Verhütung von Intriguen und Freveln gegen 
die Freiheit im Bereiche der die der Fort­
schritt der Psychiatrie und fremde Gesetzgebungen an die Hand 
nicht unbeachtet bleiben, nebstbei aber auch die -'-"-'-JX'..LL·~~~~b 

Trunksüchtigen ihre Regelung finden! l\1:ögen endlich die 
Erfahrungen, die zahlreiche Privatvereine betreffs der \Vaisenräte 
gesammelt haben, von der Gesetzgebung 2

) voll ausgenutzt 
Die in Angriff genommene Reform des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches ist ohne die gleichzeitig'e Verjüngung des Rechts­
fürsorgeverfahrens undenkbar. 

Die möglichste Vereinfachung der Formen und eine energische 
Ausscheidung' alles dem Zwecke der Rechtsfürsorge fremden Bei-

sowie dem Richter auferlegter Frondienste für Interessen, 
die mit der Privatrechtspflege nicht den geringsten Zusammenhang 
haben, wird aber unabweislich sein, soll die Reform dem Zeitgeiste 
und den Bedürfnissen des modernen Verkehrs entsprechen und 
damit die des 'Verkes gelingen. 

2) Die Verwirklichung des Kinderschutzes durch die insbesondere 
auch gegen ]}![ißhandlung und Verwahrlosung, die bisher im Verordnungswege 

1899, 375; 1901, angestrebt wurde, muß bei einer 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit eine der ersten Aufgaben sein. 
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(Gerichtsinstruktion) 44, 48 11. 
vom 28./6. Z. 255 48, 

232. 
vom 9.j8. 1854, Z. 208 48, 
51, 54 f. 

Patnmonialg'enc~hte 39, 52 f., 84. 
Pm:sOllensta,ndsre.g·ister 91, 274 Nr. 26. 
Petrus de Unzola 28. 

de Boateriis 28, 29 NI'. 4. 
F:tiElg'ebefohlene 93, 240. 
Ftlegsc,l1aftss~1chI3n 52, 242. 
Pflichtverg-essenheit des g-esetzlichen 

Vertreters 225. 
Placentinus 
Placitum 10. 
Polizeibehörden 

16. 
275. 

Pönitentialpraxis 40 NI'. 18. 
Possessorium summarissimum und Nach-

274 Nr. 25. 
Potestas actorum conllciendorum 5. 
Potioris nominatio 99. 
Praeceptum solvendi 7 N. 12. 
Prag-er 31. 
Präklusion 

156. 
Präventivjustiz 63 i., 70. 
Prato bevera 63. 
Praxis bohemica 60. 
Praxis cancellariae 11 NI'. 23, 36. 
Preußen 82. 

Privatrechtliche Vorfragen 229. 
86. 

Privatrechtspolizei 86. 
Privileg- administratives 230, 258 NI'. 3. 
Processus summarius des 

Rechtes 209 NI'. 2. 
Procuratur 32. 
Prokura 139, 249. 
Prokuraindossatar 139. 
Prokop, Prag-er Stadtschreiber 36. 
Promemoria des Obersten Gerichtshofes 

PnYJ)C)rtlLonalltät z\vischen Ermittlun!2:s­
intensität und mitberührten öffent­
lichen Interessen 158. 

1\littel und Zweck bei '7n.n~".~·""l 

streckung- 272. 
Prorog-ation 123, 216. 
Proteste von vVechseln und Handels-

papieren 89, 119. 
Protokollaransuchen 174. 
Provisorische der Teilung-s-

masse beim Nachlaßverfahren 95. 
Prozeßfähig-keit 132, 217. 

147. 

61 NI'. 9. 

upil1arpfandsich\lrhE~it 89. 

Quellen des östen. Rechi;sftlrs(m~'evler 
fahrens 69. 

- der des Sachverhaltes 
186. 

Querela 236 Nr.1. 

Randa Anton von 42. 
von Pennaforte 45. 

Rechtsangriff 70. 
Rechtserwerb 70. 
Rechtsgestaltung-sklagen 65 f. 
Rechtshilfe 120 NI'. 5. 
Rechtskraft der Verfüg'ung- 209, 257 ff. 
Rechtskraft und Beweü;kraft 264. 
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Rechtskraft der Eillantwortungsurkullde 
262. 

Rechtsmittel 45, 52, 235 ff. 
96, 105. 

Rechtspolizei 94. 
Rechtsschaffellde Verfügung 229. 
Rechtsschutz durch und 

Re(~htsfür:sor~re 105. 

der 256 ff. 
Recursus per saltum 238. 
Reformatio in peius 251. 
Reformen des 

278 f. 
Register über Bezirksvorschußkassen 83. 

- Hilfskassen 83. 

46. 

Rekognitionsattest 89. 
Rekurs 235 ff. 
Rekursfrist 247. 

39. 

insbesondere in Grundbuchssachen 
247. 

in Sachen der Grundbuchsan­
leg-ung 247 Nr.11. 

247. 
Rekursrecht des Gerichtes 241 f. 

der Landesstelle 246 NI'. 10. 
des :Th1itkontrahentell 240. 
c1ee 240. 
der Verwandten 243 f. 

Renuntiatio paternae hereditati 8. 
63,70. 

Res judicata 259. 
171. 

Reszission des Verfahrens 216. 
Richterbank, der 176, 215. 
Rigorosa tentamina 60. 
Rolandinus de Passageriis 28, 106Nr. 34. 
• UVH<Cu"",-",," 7. 
Ruber Ignaz von 41. 
Rudolf n. 35. 

o t t, Recht"fürsorgeverfahren. 

Rückkehr der Gattin, Erzwingung- 271 
Nr. 22. 

- des JYIannes in die Hiws.geme:iwmb.aft 
271 22. 

Ruhen des Verfahrens 162. 

Se 

Sachliche Zuständigkeit 121. 
Sachsen (nichtstreitiges 79 

Nr. 14, 268 NI'. 15. 
Sachverhaltse:rmiLtthmg' 145 ff. 

190. 
Scheckguthaben 104. 
~cheid:llng' der Ehe 90. 
Schiffsjournal 89. 

83. 
Schlesien (Verlaß abhandlung- nach Geist-

21. 
Schlußrechnung- des Vormundes 100 

22, 262 und 9, 270. 
Schöffen 9. 
Schriftlichkeit 14, 169 ff. 
Schriftliche Verlaß abhandlung 136. 
Schriftliche Form der 230. 
Schröter J. E. 57. 

bei der 
pflicht 225. 

Schutz der Privatrechtsordnung 69. 
Seebehörde in Triest 83 NI'. 5. 

121 NI'. 6. 

Selbstbestimmungsrecht im Prozesse 146. 
Selbsthilfe Staatshilfe 111. 
Senate 117 f. 
Sententia, ihr Charakter 210 Nr. 3. 
Servi publici 106 Nr. 34. 
Sicherung des Anspruches 228, 232, 273. 
iSlE:tlE:ru:ng'1,recht des Senatsvorsitzenden 

233. 
Solemnisation 89, 108 176. 

der Amtstätigkeit 120, 122. 
Durandi 24 . 

iS1JezlaJlvollmfLcht 140. 

19 
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Spruch tätigkeit 5, 105. 
Staatshilfe 111. 
Stadtbücher 11, 31, 38, 82. 
Stein Friedrich 66. 
Stille Gesellschaft 10l. 
Stoffsammlung 145 f., 154 f. 
Stöhr Leonard Dr. 61. 
Streitfälle, dem Rechtswege entzogene 

96 f. 
Streitiges - nicht streitiges Verfahren 

74 f. 
Studienregulativ (Leopold H.) 60. 
Sud Nikolaus von Semanin 36 Nr.6. 
Substitution bei Vollmacht 139 
Summae confessorum 18. 
Summa: 

artis notariae 28 (Rolandini) 106 N r .34. 
Codicis Irnerii 23. 
- Placentini 24. 
- Azonis 24. 
Gerardi 20 N r. 14. 
Hostiensis 14. 
judiciorum Rolandini 29 Nr.4. 
juris Monaldi 40 NI'. 18. 
des Nikolaus Matarelli 25. 

Suspensiv effekt 249, 252, 256. 

T .. 
Tabelliones 5. 
Tabula iuris Raygradensis 40 NI'. 18. 
Tabulae nuptiales 15. 
Tag'satzung'en 204, 206. 
Tagsatzungsversäumnis 254. 
Tatbestand 145 ff. 
Taubstumme 137. 
Teilnehmer an dem Verfahren 76 f. 
Teilweise Übertragung der Gerichts-

barkeit 120. 
Telegramm 247. 
Telephon 174, 247. 
Tengler (Laienspiegel) 37. 
Testamenti executores 19. 
Testamentsbefolgungsausweis 95. 
Testamentsenichtung 90. 

pri vates, miindliches 199 ff. 
- Rücknahme eines notariellen 136. 
Tezner Friedrich 234. 

Theorie der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
56 ff. 

Thunginus 9. 
Tirol, grundbuchsrechtliche Sondel'be-

stimmungen 91. 
Tobias, Prager Bischof 20. 
Tod eines Beteiligten 166. 
Todesfälle (Evidenzhaltung) 15, 92. 
Todeserklärung 88, 127, 159, 188, 232 

NI'. 7, 255. 
Tractatus cautelarum 36 NI'. 7. 
Traditio per cartam 6 NI'. 9. 
Trennung der israelitischen Ehe 90. 
Treuhänder (trustee) 131. 
Treutier von Kroschwitz 35. 
Tridenter Konzil 32. 
Triduana sessio 9 Nr. 18. 

u" 
Ubi judex, ibi 123. 
Ubi accelltum judicium, ibi finitur 

nahme hievon) 120 Nr. 4. 
Übergang des Rekursrechtes 241. 
Übertragung, diskretionäre, der Er­

gänzung der rekursgerichtlichenEnt­
scheidung 250. 

Ulbrich J osef 230. 
Umfang des nichtstreitig'en Verfahrens 

nach östen. Rechte 81 ff. 
Umstände 154. 
Umwandlung eines Realfideikommisses 

49. 
Unbekannte Teilnehmer 93, 130. 
Uneheliche Kinder 99, 
- Vaterschaft 276 NI'. 3. 
Ungarn 54 f., 238 Nr.4. 
Ungeborene 130. 
Unger Josef 41. 
U ngiil tigkei t des gerich tlich g'enehmigten 

Rechtsg'eschäftes 222, 265. 
Universitäts gerichte , freiwillige Ge­

richtsbarkeit 44. 
Unkenntnis des Rechtes bei Notaren 

im M. A. 31. 
Unscheltbarkeit des Gerichtszeugnisses 

10, 11. 
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L llsta tthafte Beschwerde 248. 
Unterbrechung der Verhandlung 162 ff. 
Unterhalt der Kinder 98 f. 
- -'-- - unehelicher 276 NI'. 3. 
Unterschiede der freiwilligen und strei-

tigen Gerichtsbarkeit 70 ff. 
Untersuchen Veri. freiw. 154. 
Untersuchungsmacht des Richters 196. 
Unvollständigkeit der des 

Sachverhaltes 218. 
- der Verfügung 220. 
Urbarien 15 f. 
Urkundenbeweis 192 ff. 
Urkunden erneuerung 15, 89. 
Urkundenformularien 30. 
Urschriften (Vorlegung und Belassung 

bei 194. 
Urteil 210 Nr. 3, 225 f., 256. 

v. 
Verbindungskraft des Urteiles 256. 
Vereinbarungen der Teilnehmer 78, 153, 

192, 227, 
Verfehlte 'Vahl der Art 

der Gerichtsbarkeit 124 f. 
Verfügung (Unterschied von Beurkun-

dung) 264 NI'. 12. 
Verfiigung' des Richters 227 ff. 
Verfügung'sgewalt 109. 
Verfügung untervorläufigem Ausschlusse 

allseitiger Erörterung 144. 
276. 

über Alimente für uneheliche Kinder 
276 Nr.3. 

Verhältnisse 154. 
Verhältnis zwischen Eltern und Kindern 

98, 240. 
Verhandlungsmaxime 145, 208. 
Verhandlungsprotokoll 171, 175. 
Verhinderung am Erscheinen 167, 

254. 
Verifikation 108 176. 
Verlaßabhandlung, rechtsgeschichtliches 

39, 42, 44, 52, 53, 84. 
geltendes Recht 93, 96, 114, 119 
NI'. 2, 121 Nr. 6, 123, 126, 130, 136, 

138, 139, 153, 159, 161, 162, 163 
164, 166, 167, 169, 183, 184, 

186, 190, 192, 198 204, 
206, 217, 218 und NI'. 229, 
232, 238 Nr. 4, 240, 241, 248 Nr. 12, 
249 Nr. 251, 262, 266, 274. 

Verletzung des lllateriellen Rechtes (ob 
213. 

Verneuerte Landesordnung (1627) 43, 
211 Nr.3. 

Versäumnis von Fristen 157. 
- von Tagsatzungen 254. 
Verschwender,Pflegschaft 48, 88, 159, 

218 NI'. 9, 267. 
Verteilung der Geschäftszweige bei Ge­

richten 121. 
Vertragsgenosse, kein Rekursrech t gegen 

verweigerte vormundschaftsbehörd­
liche Genehmigung 240. 

ertra~~sungl11t1"gßelt, kein Nil~htÜ~'ll:eits-
grund des Konsenses 222, 265. 

Vertretung, 130. 
- gewillkiirte 135. 
Vertretungs freiheit 135. 
Verwaltung 96. 

des Nachlasses 273. 
Verwaltungsbehörden 84. 
Verwaltungsverfahren , Verhältnis zum 

Verfahren frei"Vi'. Ger. 81, 96, 134, 
208 Nr.l, 245. 

Verwandte von Thiiindeln und Pflege-
befohlenen 243. 

Verweisung' des Stl'eitpunktes auf den 
78, 165, 274. 

Verzichte auf Beweisaufnahmen 192. 
Vidimierung 54, 86. 
Voies de nullite 214 Nr.5. 
Vollmacht 138. 
Vollständigkeit der Sachverhaltserhe-

160, 218. 
der Verfüg'ung 266 ff. 

Vorbehalt erster einer 
höheren Instanz 121. 

Vorbehalt des Rechtsweges 261 f. 
Vorfragen (privat- und öffentlichrecht­

strafrechtliche 163 ff., 227,922 f. 
19* 
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Verfahrens 'Wiedereinsetzung- in den vorigen Stand 

Vormundschaft 3, 39, 45 f., 52, 84, 
100 NI'. 22, 114, 120 Nr. 4, 126, 157, 
166, 173, 202, 217, 225,' 233, 240, 
242, 244, 248 Nr. 12, 269, 270. 

- potioris nominatio 99. 
- Sicherung durch Vormerkung der 

des Vor-
mundes 233 und NI'. 8. 

- Rechnung, vergl. Schlußrechnung. 
Vormundschaftsordnung'en 43, 44. 

237 f. 
- deren geschiehtliche Entwicklung 

45 f. 
an der Universität (Prag) über 

Verf. freiw. Ger. 60. 

w. 
vYach Adolf 64 ff. 

J., Amtsrichter 58. 
Vinzenz, Prof. 62. 

vVagnersche Zeitschrift 62. 
vVahlrecht zwischen mehreren Gerichten 

124. 
Waisenpfl.ege 18, 39, 44, 279 NI'. 2. 
\Vartestunde 205. 
\Vasserbücher 82. 

eCb.selprotes·te 50, 89, 119. 
\Veismann Jakob 67. 
vVeissler Adolf 68. 

ufO"Qy,."",'h gegen eheliche Geburt 
274 NI'. 26. 

219. 

freiw. 
vViederaufnahme der Gattin 271 Nr.22. 

254. 
'Willkürliche Gerichtsbarkeit 58, 60. 
vVinkelschreiber 51, 138. 
"Wirksamkeit der Verfügung 257 ff. 

z. 
Zasius Ulrich 3:1:. 
Zeit der 204 f. 
Zeugen 188 ff. 
Zeugenabhörung "189. 
Zeugenablehnung 188. 
Zeugenausschließung 188. 
Zeugenbeeidigung 189. 
LltHlge.uge:gell U /Jen; '~ellUJ.lg 189. 

Zustimmung zur Ehe eines lVIincler-
jährigen 267. 
des Gerichtshofes erster Instanz zu 

122, 234. 
Zwangs erziehung 278. 
Zwangsmittel 162, 191. 

Genossenschaften 

der Verfügung' 

- deren -"J.u"'''L''-'.l.J.ll.U!". und AU.1sc,hH)Oung' 
272. 

,we'CKverulOg"tm 131. 
der Streitverhandlung 

143 f. 

A. 

fr. 36. D. 1. 7, N.5, 123. 
fr. 2. D. 1. 16, 4, 23, 123. 
fr. 9. D. 1. 16, 26. 
fr. 1. § 1. D. 1. 21, 35, N. 4. 
fr. 5. ~ 1. D. 1. 21, 142. 
fr. 4. D. 2. 1, 5. 
tr. 15. D. 2. 4, 27, N. 5. 
fr. 2. D. 2. 12, 23. 
fr. 30. D. 5. 1, 120, N. 4. 

1. 5. C. 7. 5, 224. 
1. 3. C. 7. 43, 210, N. 3. 

Novella 44, 5. 
- 73,5. 

D 

fr. 3. § 11. D. 15. 1, 259. 
fr. 14. D. 22. 1, 47. 
fr. 5. D.29. 3, 159. 
fr. 17. D. 40. 2, 27, N. 5, 123. 
fr. 14. D. 42. 1, 210, 3. 
fr. 1. § 1. D. 49. 4, 45. 
fr. 40 u. 238. § 1. D. 50. 16, 90. 
fr. 85. D. 50. 16, 117. 
fr. 39. D. de falsis (?) 27, N. 5. 

Codex. 

L 3. 5. C. 7. 27, 5. 
L 1. C. 8. 49, 27, N. 5. 

N ovellae. 

I Novella 74. c. 4; § 1, 15. 
I - 117. c. 4, 10. 

Authentie ae. 

Auth, ad leg. 1. C. 3. 9, 75. 

B. 
Gratians Dekret. 

Dictum in f. c. 3. C. 3. qu. 3, 75. I C. 60. D. 1. de eonsecr., 15. 

c. 23. X. 1. 6, 210, N. 3. 
c. 1. X. 2. 9, 206. 
c. 3. X. 2. 10, 16. 
c. 11. X. 2. 19, 14. 

Liber extra. 

c. 8. X. 2. 20, 14. 
c. 2. X. 2. 22, 14. 
c. 15. X. 2. 22, 14. 
c. 16. X. 2. 22, 15. 
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c. 13. X. 2. 26, 16. 
c. 5. X. 2. 28, 45. 
c. 8. X. 3. 4, 14.· 
c. 6. X. 3. 26, 20. 
c. 13. X. 3. 26, 20. 

c. 17, 19. . 3. 26, 20. 
c. 5. X. 4. 17, 16. 
c. 21. X. 5. 40, N. 5. 
tit. X. 3. 13, H. 

Li b er sextus. 

c. 11. § 4. VI. 1. 3, 225, N. 2. 
c. 8. VI. 2. 15, 45. 
tit. VI. 3. 9, 11. 

i c. 2. § 1. VI. 3. 11, 20. 
c. 11. VI. 5. 2, N. 1. 

Clementinen. 

tit. Clem. 3. 4, U. c. 2. Ciem. 5. 11, 209, NI'. 2. 

Synodel1. 

ConcH. Trident. 8ess. XXIV. c. 1 u. 2, 16. 
Fränkische Provinzialsynoden : 

J\Iagon, 11. 582. c. 11, U. 

c. 
Capitulare (Boretius I. 136. c. 4) 16, 

X 4. 

D. 

lVIainz 813. c. 8 H" 14, 17. 
Böhmen, Provinzialkonzil v. 28/30. IX. 

1605, 16. 

Capitulare (Boretius 177. c. 5-7) 16, K. 4. 
- H. 805. c. 24, 18. 

1. Quellen. 

Lex Alamannorum et Bajuvariorum I. Gerichtsordnung für Bayern v.1753. XV. 
1, 6, N. 9. § 5, N. 6, 46. 

- Ribuaria tit. 59. 1, 6, N. 9. Gerichtsordnung für Preußen v. 1793, 
- Salica, N. 1. n. 76, N. 10. 

1521 tit. 21. § 2, 210 N. 3. 
'\". 1523 tit. 5. §§ 6 u. 7, 210, N. 3. 
v. 1555 Uf. 34. §§ 1, 2, 3, 210, N. 3. 
v. 1555 nf. 53. §§ 1, 5, 6 u. 10, 

N.3. 
Jüngster Reichsabschied 1654. 

§ 121, N. 3. 
§ 122, 209, N. 2, N.3. 

Preußisches Landrecht, 1794, H. Teil, 
Titel 2. § 721, 91. 

Hypothekengesetz für Bayern v. 1. Juni 
1822, § 40, 79, N. 14. 

"'·r"·il,,,,,·,, ... · über das Verfahren in nicht­
streitigen Rechtssachen für SachseIl 
v. 9. Jänner 1865. 
§§ 202 u. N.14. 

H. Gesetz esstellen. 

Gesetzbuch v. 18. August Gesetz v. 5. März 1855 für Preußen G. S. 
1896. 
Art. N. 4. 
§§ 1860, 1867 u. 1873, 244. 

175, 82. 
über die Angelegenheiten der frei­
willigen Gerichtsbarkeit v. 17 . .Mai 
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1898, 66, N. 23. 
§ 6, 119, N. 3. 
§ 7, 119, N. 3. 
§ 144, 126. 

Handelsgesetzbuch v. 10. 
§§ 309 u. 310, 126. 

Code civil (1803). 
Art. 407, 244. 
Art. 454-467, 244. 
Art. 492, 142. 

VernenerteLandesordnung 
für Böhmen v. 1627 
(F. 75. 82), 211, N. 3. 

Vormundschaftsordn ung 
für die höheren Stände 
Böhmens v. 7. Februar 
1736, 43. 

1897. 

Reichsgesetz v. 26.l\1ai 1896, N. o. 
- v. 17. Mai 1898, 56. 
Zivilprozeßordnung v. 17. Mai 1898. 

§ 645 ff., 142. 

Code de proeedure (1806). 
11. Teil, 76, 10. 
.A,xt. 132, 225. 
Art. 150, 149. 

I. Quellen. 

Vormundschaftsordnung 
für denBül'g'erstand Böh­
mens v.3.Febr.1755,43. 

l\,e,SRl'mt v. 31. Okt. 1740, 
60. 

Hofdekl'et v. 9. Febl'. 1754, 
60. 

Kuratoreninstruktion (bei 
Fideikommissen) vom 
12. Nov. 1762, 43, 
N.9. 

Gesetz v. 22. Jänn. 1763, 
82. 

H. Gesetze für Ungarn. 

. Ministerial verordnung für 
Ungarn v. 17. Dez. 1852, 
Z.263 RGBl., § 9, 238, 
N. 4. 

lVIinisterialverordnung v . 
15. Juni 1853, Z. 109 
RGBl., für Siebenbür­
gen, 243, N. 8. 

J udexkurialkonferenz v. 
23. Juli 1861, 55. 

Gerichtsordnung für Un­
garn v. 1868, 55, N.36. 

IH. Gesetzesstellen aus Reichs- und Lande sgesetzen 

Advokatenorc1nung 
6. Juli 1868, Z. 96 
RGBl., § 8 138 
§ 28 lit. h ..... 167 

1899, Z. 175 RGBl. 
§§ 13 u. 15 . " 92 
§ 156 ........ 103 

Ah. Entsehließung über die 
Amtswirksamkeit der 
politischen Behörden v. 
14. Sept. 1852 
§ 26 228 
§ 29 . . . . . 82 

Kaiser J osef 

Bergbehörden- Gesetz v. 
21. Juli 1871, Z. 77 
RGBl. ....... 122 

Berggesetz v. 23. 1\Iai 
1854, Z. 146 RGBl. 
§ 189 ........ 132 

Bürgerliches 
westgalizisches, siehe 
unten. 

Bürgerliches Gesetzbuch v. 
1. Juni 1811, § 16. 143 
§ 19 .75, 111,113, 

N.5 
§ 24 127, 255 i 

§ 37 
§ 49 
§ 52 
~ 75 
§ 80 
§ 91 
§ 92 
§ 94 
§ U7 
§ 105. 
§ 109. 
S 112. 
§ 115. 
§ 120. 

. .. . 194 

. .... 267 
98,133,240 

., 91 
91 

97,138 
., 97 

113, N. 5 
260 
90 

139 
159 

135, 260 
230, N. 3 
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§ 121. 134 §252. 243 § 723, H. 201 S 1425 89 § 3 268 Genossenschafts - Zwangs-
';-5 

§ 127. 91 § 254 . 167 § 735. 263, S.lO § 1445 77 § 4, Z. 1 u. 3. 272 revisoren - Gesetz vom 

§ 128. 91 §§ 258-260. 100 § 753. 258, K. 3 § 1455 111 § 7 267, 269 10. Juni 1903, Z. 133 

§ 141. 98,133,240 § 262. 100, N. 22 " 760. 94 s 1487 183, 265 ~ 10 73 N. 4 RGBl. 
;-, ;-, 

§ 142. 97, 133 § 264. 225, 233 § 771. 165 § 1497 95, 113, S. 1) § 14 272 Gerichtsinstruktion 

§ 143. 244 § 265. 233, 242 § 797. 88 EisEmbahnenteignungs- § 27 272 v.9. 

§ 145. 85, 99 § 268. 47, 100, N. 22, § 798. 45 gesetz v. 18. Febr. § 35 73,K - Y. 3. 1\fai Z. 83 

§ 146. 134 236, 237, 240 § 802. 238, N. 4 Z. 30, RGBl. § 36 73 N. 4 RGBl., § 54. 265 

§ 148. 98,133,240 § 269. 134 § 806. 156 § 23 N. 14, 89 ; § 37 73 K. 4, 99, 263 § 156. 215 

§ 149. 258, N. 3 § 273. 78, 88, 114, § 810. 274, K.25 § 30 .100,191,226,K.3, § 40 272 Gerichtsorganisations-

§ 150. 99 159, 245 § 811 . 240 237,N.3,238,K. 4 § 41 272 gesetz Y. 27. Kov. 1896, 

§ 151. 132 Si 275. 137, 213 § 812. 240 §§ 35, 36 269, N.16 § 42 Z. 5 272 Z. 217 RGBl. 
\'3 

§§ 155-159. 134 ~ 276. 93, 94, 131 § 813. 255 § 44 225 § 44 272 § 3 118, 225 

§ 156 . 89, 90, N.13, § 277 . 88 § 815. 240 Erlaß d.D:Lv.l1.März1852, § 54 268 ~ 26 117 

274, N. 26 § 281. 167 § 816. 131 Z. 64 RGBl.. 199, 201 Z. 7 276 § 29 206 

§ 158. 134, 260 § 282. 9J, 160, 225, § 819. 262 - v. 15. Okt. 1855, § 74 271 § 37 74 

§ 16l. 166 262 § 823. 254, 262, N. 8 Z. 13.938 215, K. 7 §§ 79-85 270 Z. 11. 118, 154 

§ 162. 230,258, N. 3 § 283. 159 § 824. .231 - d.JM. 1860, s 81. Z. 3 270 i § 38 .74, ;..; 
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